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RS OGH 1997/2/9 40R79/97g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1997

Norm

ZPO §43 Abs2

Rechtssatz

§ 43 Abs 2 ZPO reduziert auf Grund seines klaren Wortlautes nur für den Kläger dessen Prozesskostenrisiko bei

Ausmittlung durch Sachverständige, richterliches Ermessen, oder Abhängigkeit von einer gegenseitigen Abrechnung.

Der Beklagte kann - sofern er nicht seinerseits eine Forderung erhoben hat (Gegenforderung oder widerklage) diesen

zweiten Fall des § 43 Abs 2 ZPO nicht in Anspruch nehmen.
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